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Anlage IV zur SV IX/498



Beschluss des Rates vom 02.03.2017 zur Stellungnahme des Bundesamtes für 

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 02.01.2017 

bezüglich der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld 

 

Anlage IV zur SV IX/498 

 

Der Hinweis, dass unter der Voraussetzung, dass die Baukörperhöhen eine Höhe 30 m 

unterschreiten, keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Die im Plangebiet festgesetzten Baukörperhöhen unterschreiten diesen Wert mit einer Höhe 

von ca. 7,50 m bezogen auf das derzeitige Geländeniveau deutlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 




